
 

 

 

N r . 050/19/GR 

 

Federführendes Amt Haupt- und Personalamt / Oberbürgermeister 

Behandlung Gremium Termin Status 

zur Vorberatung Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für 
Technik und Umwelt und des Verwaltungs- und 
Finanzausschusses 

04.04.2019 nicht öffentlich 

zur Beschlussfassung Gemeinderat 11.04.2019 öffentlich 
 

 
Aktualisierung Ehrungsrichtlinien Backnanger Stadtturm 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die aktualisierten Richtlinien für die Verleihung des „Backnanger Stadtturms“ treten am 

01.05.2019 in Kraft. 

 
 

 

Haushaltsrechtliche Deckung HHSt.:   
Haushaltsansatz: EUR  EUR 
Haushaltsrest:  EUR  EUR 
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:  EUR  EUR 
Für Vergaben zur Verfügung:  EUR  EUR 
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):  EUR  EUR 
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:  EUR  EUR 
Amtsleiter: Sichtvermerke: 
 
 
 
13.03.2019 
______________________ 
Datum/Unterschrift 

I /26.03.19 

 

 
Kurzzeichen 
Datum  

     

 

S t ad t  B a cknang  

S i t z ung s vo r l a g e  



 Sitzungsvorlage Nr.:
 050/19/GR 
 Seite: 2 
 
Begründung: 

Die Richtlinien zur Verleihung des Ehrenamtspreises „Backnanger Stadtturm“ sehen eine Ehrung im 

Rahmen des „Backnanger Tag des Ehrenamtes“ vor. Um eine Ehrung der beispielhaften und 

vorbildlichen Verdienste der ehrenamtlichen Rettungs- und Hilfskräfte um das Wohl der Stadt 

Backnang und ihrer Bürgerinnen und Bürger im Bereich Sicherheit hervorzuheben, soll die 

bestehende Ehrungsrichtlinie zur Verleihung des „Backnanger Stadtturms“ angepasst werden. Vor 

allem sollen die Ehrungen für besondere Aktivitäten und Veranstaltungen, die über das übliche 

Maß des ehrenamtlichen Engagements hinausgehen und dadurch eine Bereicherung für die 

Backnanger Bürgerinnen und Bürger darstellen, verliehen werden. Mit der Änderung würde der 

„Backnanger Tag des Ehrenamtes“ zukünftig nicht mehr alle zwei Jahre, sondern jährlich 

stattfinden.  

Die Verleihung des „Backnanger Stadtturms“ erfolgt wechselnd im Rahmen des Ehrenamtsempfangs 

„Backnanger Tag des Ehrenamtes“ oder des „Backnanger Blaulichttages“ durch den 

Oberbürgermeister. Es sollen nicht mehr als 15 Ehrungen pro Empfang stattfinden. 

 

 

 
 
 
 
Anlagen: 

Richtlinien für die Verleihung des „Backnanger Stadtturms“ 

 


